
 
 

  

 

 

Antrag auf Überbrückungsgeld 
 
 
Angaben zur Person 

 
Name, Vorname ___________________________________________________ 
 
Straße:   ___________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:   ____________________________Tel.: ___________________ 
 
E-Mail   ____________________________ 
 
Geburtsdatum: ____________________________ 

 
Antrag auf Zahlung des Überbrückungsgeldes 

Ich beantrage die Zahlung des Überbrückungsgeldes. Mit dem/der Verstorbenen 
bestand im Zeitpunkt des Todes eine 
 

   Ehe/eingetragene Lebenspartnerschaft 
  
 Die Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft erfolgte  
 
 am: _____________________ (bitte die entsprechende Urkunde oder einen 

Auszug aus dem Familienstammbuch in beglaubigter Kopie beifügen!) 
 
Ich bin 

  Kind 

  Vater/Mutter 

  Bruder/Schwester 
des/der Verstorbenen. 
 
Im Todeszeitpunkt bestand mit dem/der Verstorbenen eine häusliche Gemeinschaft 

  ja 

  nein 

 
Finanzamt und Steuernummern 
 
Name des Finanzamtes: 
 
Ihre dortige Steuernummer:  
 
 
Steuer-ID: 
 

 
_________________________________________   
 
_________/_________________/______________   
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Bankverbindung 

Das Überbrückungsgeld soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 
 
Name der Bank ______________________________________________________ 
 
IBAN    
 
BIC   
  

 
 
Änderungen werde ich unverzüglich dem Versorgungswerk mitteilen. Den Auszug aus 
der Satzung des Versorgungswerks habe ich zur Kenntnis genommen. Die Verarbei-
tung meiner Daten erfolgt gemäß § 35 AbgG NRW. 
 
 
 
___________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
 

Auszug aus der Satzung des Versorgungswerks der MdL: 
 

§ 26 
Überbrückungsgeld und fällige Leistungen 

(1) Stirbt ein nordrhein-westfälisches Mitglied des Versorgungswerks, das eine 
Altersrente bezieht, so wird auf Antrag ein einmaliges Überbrückungsgeld in Höhe der 
monatlichen Altersrente nach §§ 15, 16 gezahlt. Bei der Höhe der monatlichen 
Altersrente werden etwaige Rentensteigerungen nach § 11 Absatz 2, § 29 Absatz 1 
sowie § 39 berücksichtigt. Bezugsberechtigt sind nacheinander der hinterbliebene 
Ehegatte, der hinterbliebene Lebenspartner, die Kinder, die Eltern, die Geschwister, 
wenn sie mit dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft 
gelebt haben. 
(2) Die Hinterbliebenen eines Mitglieds des Landtags im Sinne von Absatz 1 Satz 3 
erhalten die noch nicht abgerechneten Leistungen nach dieser Satzung, soweit sie im 
Zeitpunkt des Todes fällig waren. 
 
 
 
 
Informationen zum Datenschutz 
https://landtag.nrw.de/files/live/sites/landtag/files/WWW/I.B.4/startseite/Informatio-
nen_zum_Datenschutz.pdf 
oder unter 
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